




Nr. 

1.3.4.9 

1.3.4.10 

1.3.5 

1.3.5.1 

1.3.5.2 

1.3.5.3 

1.3.5.4 

1.3.5.5 

1.3.5.6 

1.3.5.7 

1.3.5.8 
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Gegenstand 

bei transparentem Material 

Erforderliche Verkleinerungen und Einmontagen 
von Flurkarten 

Kopien bereits vorhandener Luftbildkarten 

Er s t fert i gung-nicht transparent-schwarzweiß­

Luftbildkarte im Format 

-DINA4 

-DINA3 

- der Flurkarte 

Luftbildkarte-Ausgabe mit Flurkarte-im Format 

-DINA4 

-DINA3 

- der Flurkarte 

Luftbildkarte - Ausgabe mit Höhenlinien - im Format 

-DINA4 

-DINA3 

- der Flurkarte 

Luftbildkarte - Ausgabe mit Bodenschätzung - im Format 

-DINA4 

-DINA3 

- der Flurkarte 

Luftbildkarte - Ausgabe mit Flurkarte und Höhenlinien - im 
Format 

-DINA4 

-DINA3 

- der Flurkarte 

Luftbildkarte �~� Ausgabe mit Flurkarte und Bodenschätzung -
im Format 

-DINA4 

-DINA3 

- der Flurkarte 

bei transparentem Material 

bei Fertigung im Lichtpausverfahren 

185 

Gebühr 

200v.H. vonNr. 1.3.4.8 

40 DM für jede ganz oder 
ausschnittsweise verklei­
nerte Karte einschließ­
lich Montage 

40DM 

60DM 

80DM 

80DM 

100 DM 

120 DM 

60DM 

80DM 

100 DM 

60DM 

80DM 

100 DM 

100 DM 
120 DM 

140 DM 

1QO DM 

120 DM 

140 DM 

nach Nr. 1.3.5.1 
oderNr.1.3.5.2 
oderNr.1.3.5.3 
oderNr.1.3.5.4 
oderNr.1.3.5.5 
oderNr. 1.3.5.6 
zuzüglich 100 DM 

50v.H. von 
Nr.1.3.5.1 

oderNr.1.3.5.2 
oderNr.1.3.5.3 
oder Nr. 1.3.5.4 
oderNr.1.3.5.5 
oderNr.1.3.5.6 
oder Nr. 1.3.5.7 
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Nr. 

1.3.5.9 

1.3 .5.10 

1.3.6 
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Gegenstand 

Mehrfertigung - nicht transparent - schwarzweiß - im 
Format 

-DINA4 

-DINA3 

- der Flurkarte 

bei transparentem Material 

Sonderanfertigungen (z. B. farbige Luftbildkarten, Verwen­
dung fremder Originale, Luftbildkarten auf Grund histori­
scher Bildflüge) 

1.3.7 Hofplan 

Flurkarten mit farblicher Kennzeichnung der Flurstücke eines 
Besitzstandes einschließlich der Beschreibung der Flurstücke 

Mit diesen Gebührensätzen sind alle Leistungen einschließ­
lich des Umschlags und der Formblätter (Titelblatt, Erläute­
rungen zum Hofplan, Nutzungsartenverzeichnis, Erläuterun­
gen zur Bodenschätzung, Aufkleber für Karten), die amtliche 
Ausfertigung und die normalen Versandkosten abgegolten. 

1.3.8 Kartierungen mittels Plotter auf Grund gespeicherter digita­
lerDaten 

1.3.8.1 

1.3.8.2 

1.3.8.3 

1.4 

(z. B. Punktaufträge mit und ohne Punktnummern) 

Erstfertigung - nicht transparent - im Format bis ein­
schließlich 

- DIN A4 (624 cm2) 

- DIN A 3 (1248 cm2) 

- Flurkartengröße (2181 cm2) 

größer als Flurkartenformat 

Me h rf e rt i gu n g - nicht transparent ­

bei transparentem Material 

Auszüge aus Digitalen Flurkarten auf Datenträger 0 h n e 
Vereinbarung 

je Digitale Flurkarte 

1.5 Auszüge aus Digitalen Flurkarten auf Datenträger einschließ­
lich künftiger Aktualisierungen auf G run dei n erVe r -
einbarung 

Für diese Leistung wird jährlich eine Gebühr erhoben, die sich 
aus der Zahl der im vereinbarten Gebiet zur Verfügung ste­
henden Digitalen Flurkarten wie folgt errechnet: 

Je Digitale Flurkarte, die erstmals zur Verfügung steht, wird 
ein Betrag von 
erhoben. 

Je Digitale Flurkarte, die bereits einmal zur Verfügung stand, 
wird ein Betrag von 
erhoben. 

10 DM 

20DM 

30DM 

Gebühr 

200v.H . vonNr.1.3.5 .9 

nach Zeit- und Material­
aufwand 

nach Nr.1.1 und gegebe­
nenfalls Nr. 1.2 zuzüglich 
50 DM für das erste und 
10 DM für jedes weitere 
Flurstück 

60DM 

80DM 

100 DM 

65 DM je angefangene 
1000 cm2 

nach Nr. 1.1.2 

120v.H. von Nr. 1.3.8.1 und 
gegebenenfalls 200 v. H . 
von Nr. 1.1.2 

320 DM 

320 DM 

160 DM 
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Nr. Gegenstand 

1.6 Sonstige Arbeiten 

Arbeiten, die nicht nach den Nrn. 1.1 bis 1.5 abgegolten sind, 
berechnen sich nach dem Zeitaufwand (§ 2 Abs. 2 Nr. 7). Der 
Zuschlag nach § 2 Abs.3 wird nicht erhoben. Zeitaufwand 
von weniger als einer Viertelstunde wird nicht verrechnet. 

2. Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlenwerk 
Das Katasterzahlenwerk im Sinn dieses Gebührenverzeich­
nisses umfaßt die Koordinaten der Katasterfestpunkte sowie 
der Grenzpunkte, Gebäudepunkte und sonstigen Punkte, die 
Spann-, Grenzwinkel- und sonstigen Streckenmaße sowie 
ihre Dokumentation in Verzeichnissen, Rissen, Punktnum­
mernkarten, EDV-Iesbaren Datenträgern usw. 

2.1 Abgabe von Spann-, Grenzwinkel- und sonstigen 
Streckenmaßen 

- für das erste Maß 

- für jedes weitere Maß 

2.2 Abgabe von Koordinaten (Landeskoordinaten und örtliche 
Koordinaten) 

2.2.1 Einzelabgabe 

- für den ersten Punkt 

- für jeden weiteren Punkt 

2.2.2 Abgabe ganzer Numerierungsbezirke auf Datenträger 0 h ne 
Vereinbarung • 

je Numerierungsbezirk 

2.2.3 Abgabe ganzer Numerierungsbezirke auf Datenträger ein­
schließlich künftiger Aktualisierungen auf G run dei n er 
Vereinbarung 

Für diese Leistung wird jährlich eine Gebühr erhoben, die sich 
aus der Zahl der im vereinbarten Gebiet zur Verfügung ste­
henden Numerierungsbezirke wie folgt errechnet: 

Je Numerierungsbezirk, der erstmals zur Verfügung steht, 
wird ein Betrag von 
erhoben. 

Je Numerierungsbezirk, der bereits einmal zur Verfügung 
stand, wird ein Betrag von 
erhoben. 

2.3 Abgabe von Vermessungsrißkopien usw. 

2.3.1 

2.3 .2 

Kopien von Vermessungsrissen aller Art, Punktnummernkar­
ten, Katasterfestpunktübersichten und dergleichen - nicht 
transparent - im Format bis einschließlich 

- DIN A 4 (624 cm2) 

- DIN A 3 (1248 cm2) 

- Flurkartengröße (2181 cm2) 

größer als Flurkartenformat 

bei transparentem Material 

2.3.3 Die Titelseite der Rißkopie bleibt außer Ansatz. 

10 DM 

1DM 

10DM 

2DM 

80DM 

80DM 

40DM 

25DM 

50DM 

75 DM 

75DM 

Gebühr ' 

120 v.·H . vonNr. 2.3.1 
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Nr. Gegenstand Gebühr 

3. Abgabe der bei den Vermessungsämtern vorliegenden 
. Nachweise der Landesvermessung 

3.1 Koordinaten oder Höhenangaben ohne Festpunkt-
beschreibung -

- für den ersten Festpunkt 10 DM 

- für jeden weiteren Festpunkt 2DM 

3.2 Koordinaten oder Höhenangaben mit Festpunktbeschreibung 
- für den ersten Festpunkt 12DM 

- für jeden weiteren Festpunkt 4DM 

3.3 Festpunktübersichten 

3.3.1 Er s t f er t i g un g -nicht transparent - im Format 

- DINA4 5DM 

-DINA3 10 DM 

- TK25 15DM 

3.3.2 Me h r f e r t i gun g -nicht transparent - im Format 

-DINA4 3DM 
-DINA3 ·5 DM 

-TK25 7DM 

3.3 .3 bei transparentem Material 200v.H. vonNr. 3.3.1 

3.4 Auszüge aus der Kartei der GK-Blatteckenwerte -
für Flurkarten . 
im Format 

-DINA4 8DM 

- DINA 3 15DM 

4. Nutzung des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB) 

4.1 Nutzung des ALB in großem Umfang (z. B. durch Kommunen) 
auf Grund einer Vereinbarung 

Für Leistungen nach Nm. 4.1.1 bis 4.1.4 wird jährlich eine Ge-
bühr erhoben, die sich aus der Zahl der zu Beginn eines Kalen-
derjahres (Stichtag 1. Januar) im ALB zur Verfügung stehen-
den Flurstücke des vereinbarten Gebiets errechnet. 

4.1.1 Bereitstellung der Flurstücksgrunddaten 

Je Flurstück, dessen Daten erstmals am Stichtag zur Verfü-
gung stehen, wird für 

- das erste bis 20 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,50 DM 

....: das 20001. bis 100 O{)O. Flurstück 
ein Betrag von ·0,30 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,20 DM 

-
erhoben. 

J e Flurstück, dessen Daten bereits an einem früheren Stich-
tag zur Verfügung standen, wird für 

- das erste b is 20 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,25 DM 
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Nr. Gegenstand Gebühr 

- das 20 001. bis 100 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,15 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,10 DM 

erhoben. 

4.1.2 Berei tstellung der Eigen tümergrundda ten 

Je Flurstück, dessen Daten erstmals am Stichtag zur Verfü-
gung stehen, wird für 

- das erste bis 20 000 . Flurstück 
ein Betrag von 0,40 DM 

- das 20 001. bis 100 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,20 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,10 DM 

erhoben. 

Je Flurstück, dessen Daten bereits an einem früheren Stich-
tag zur Verfügung standen, wird für 

- das erste bis 20 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,20 DM 

- das 20 001. bis 100 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,10 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,05 DM 

erhoben. 

4.1.3 Bereitstellung und Pflege der Anwendeq:!rogramme der Ver-
messungsverwaltung (einschließlich der notwendigen Ein-
weisung von Mi tarbei tern des An tragstellers ) 

Je Flurstück, dessen Daten am Stichtag erstmals durch An-
wenderprogramme der Vermessungsverwaltung genutzt wer-
den können, wird für 

- das erste bis 20 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,10 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,06 DM 

erhoben. 

Je Flurstück, dessen Daten bereits an einem früheren Stichtag 
durch Anwenderprogramme der Vermessungsverwal tung ge-
nutzt werden konnten, wird für 

- das erste bis 20 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,05 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,03 DM 

erhoben. 

4.1.4 Bereitstellung der zusätzlich übernommenen öffentlich-recht-
lichen Daten (z. B. nachrichtliche Hinweise zum Naturschutz 
oder Denkmalschutz) 

Je Flurstück, das erstmals am Stichtag Hinweise enthält, ob 
nachrichtlich übernommene öffentlich-rechtliche Daten vor-
liegen, wird für 

- das erste bis 20 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,50 DM 



190 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/1990 

Nr. Gegenstand Gebühr 

- das 20 001. bis 100 000. Flurstück 
ein Betrag von 0,30 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,20 DM 

erhoben. 

Je Flurstück, das bereits an einem früheren Stichtag Hinweise 
enthielt, ob nachrichtlich überno!llmene öffentlich-rechtliche 
Daten vorliegen, wird für 

- das erste bis 20 000 . Flurstück 
ein Betrag von 0,25 DM 

- das 20001. bis 100 000 . Flurstück 
ein Betrag von 0,15 DM 

- jedes weitere Flurstück 
ein Betrag von 0,10 DM 

erhoben. 

4.2 Nutzung des ALB ohne Vereinbarung 

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl der Flurstücke, für 
die Daten aus dem ALB abgegeben werden. Dabei ist uner-
heblich, ob die Daten vollständig (Flurstücksgrunddaten, 
Eigentümergrunddaten) oder nur teilweise abgegeben werden. 

Die Gebühr beträgt 

- für das erste Flurstück 10 DM 

- für jedes weitere Flurstück 2DM 

4.3 Sonstige Leistungen 

Nicht in den Nrn.4.1 und 4.2 aufgeführte Leistungen (z. B. 
nach Zeit- und Material-spezielle statistische Auswertungen) 
aufwand 

Für den Zeitaufwand sind die Stundensätze nach § 2 Abs. 2 
in Ansatz zu bringen. Zuschläge nach § 2 Abs. 3 werden nicht 
erhoben. 

Zeitaufwand von weniger als einer Viertelstunde wird nicht 
verrechnet. 

5. Sonstige Abgaben 
Andere Leistungen, die auf Antrag vorgenommen werden und 
nicht in den Nrn. 1 bis 4 genannt sind, je nach Zeit- und Mate-
rialaufwand 5 bis5000 DM 
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2210-8-2-4-WK 

Siebte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Festsetzung von Curricularnormwerten 

Vom 31. Mai 1990 

Auf Grund von Art. 7 Abs. 3 Satz 6 und Abs . 5 des 
Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplät­
zen vom 14. Juni 1985 (GVBI 1986 S. 218 , BayRS 
2210-8-1-WK) sowie Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Staatsvertrags über die Ver­
gabe von Studienplätzen vom 19. Februar 1988 
(GVBl S . 18, BayRS 2210-8-2-WK) erläßt das Baye­
rische Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Abschnitt D der Anlage der Verordnung zur Fest­
setzung von Curricularnormwerten vom 27. Juni 
1983 (GVBl S. 388, BayRS 2210-8- 2-4-WK), zu­
letzt geändert durch Verordnung vom 19. Mai 1989 
(GVBI S . 199), wird wie folgt geändert: 

Nach Nummer "D 17 Maschinenbau" wird einge­
fügt : 

"D 18 Mikrosystemtechnik 6,4" . 

Die bisherigen Nummern D 18 bis D 29 werden 
Nummern D 19 bis D 30. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 
1990 in Kraft. 

München, den 31. Mai 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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2038-3·-3-11-J 

Verordnung 
zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungs ordnung 

für Juristen 

Vom 1. Juni 1990 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengeset­
zes erlassen die Bayerischen Staatsministerien der 
Justiz, des Innern, für Wissenschaft und Kunst, der 
Finanzen und für Arbeit und Sozialordnung im 
Einvernehmen mit dem Landespersonalausschuß 
folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 35 der Ausbildungs- und Prüfungs ordnung 
für Juristen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. November 1985 (GVBl S.737, BayRS 
2038-3-3-11-J) , geändert durch Verordnung vom 
16. Dezember 1987 (GVBl S . 507), wird wie folgt ge­
ändert: 

1. Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Die Regierung kann auf Antrag des 
Rechtsreferendars aus wichtigem Grund ein Stu­
dium an der Hochschule fürVerwaltungswissen­
schaften in Speyer auf den Ausbildungsab­
schnitt nach Absatz 2 Nr.2 Buchst. b bis zu drei 
Monaten und ein Praktikum bei der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften auf den Aus­
bildungsabschnitt nach Absatz 2 Nr. 2 Buchst. a 
bis zu fünf Monaten anrechnen." 

2. Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) Auf Antrag kann der Rechtsreferendar 
die Ausbildung bei einem Zivilgericht nach Ab­
satz 2 Nr. 1 Buchst. a bis zur Dauer von drei Mo­
naten und die Ausbildung bei der öffentlichen 
Verwaltung nach Absatz 2 Nr.2 Buchst. b bei 
einem Rechtsanwalt ableisten, der die Gewähr 
für eine entsprechende Ausbildung bietet. " 

§ 2 

(1) 1 Legt ein Prüfungsteilnehmer nach ununter­
brochenem Studium die Erste Juristische Staats­
prüfung spätestens in dem auf das achte Studien­
halbjahr unmittelbar folgenden Prüfungstermin 

erstmals vollständig ab und besteht sie nicht, so gilt 
die Prüfung als nicht abgelegt. 2 Art. 64 Abs. 2 bis 4 
BayHSchG bleiben unberührt. 

(2) Im Fall des § 18 Abs. 1 Nr. 2 der Ausbildungs­
und Prüfungsordnung für Juristen (JAPO) kann 
der Prüfungsteilnehmer binnen einer Frist von 
einem Monat nach Abschluß des schriftlichen Teils 
der Prüfung schriftlich gegenüber dem Landes­
justizprüfungsamt erklären, daß er auf die Fortset­
zung des Prüfungsverfahrens mit der Folge des § 18 
Abs. 1 Nr. 1 JAPO verzichtet. 

(3) Diese Regelung gilt für die Prüfungstermine 
1990/2 bis einschließlich 1993/2. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1990 in 
Kraft. 

München, den 1. Juni 1990 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

Dr. M. B erghofer-Weichn e r , Staatsministerin 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Gerold Tandle r , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung 

Dr. Gebhard Gi ü c k, Staatsminister 
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